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Beschluss:

 
1. Der im Vortrag der Referentin unter Ziffer 1 dargestellten Nutzung der 

Räumlichkeiten in der Stösserstraße 4 und dem damit verbundenen Ausbau 
des Familienzentrums Lichtblick Hasenbergl wird zugestimmt.

 
2. Mietkosten für die Stösserstraße 4 in 2024

Der im Vortrag der Referentin unter Ziffer 2.1 dargestellten einmaligen 
Finanzierung der Mietkosten i. H. v. 18.979 Euro für die Stösserstraße 4 im 
Jahr 2024 wird zugestimmt.

 
Die Finanzierung der Kosten i. H. v. 18.979 Euro erfolgt für das Jahr 2024 aus 
dem Budget des Sozialreferats (Innenauftrag 602900137, Sachkonto 682100).

 
3. Das Sozialreferat wird beauftragt, die zahlungswirksamen Haushaltsmittel i. H. 

v. 18.979 Euro dem Kommunalreferat im Rahmen der 
Haushaltsplanaufstellung 2024 einmalig zur Verfügung zu stellen.

4. Das Kommunalreferat wird gebeten, den Mietvertrag für das Objekt 
Stösserstraße 4 zu den bestehenden Vertragskonditionen fortzusetzen und 
die Vertragskonditionen nach Bedarf im Benehmen mit den zuständigen 
Dienststellen fortzuführen.

5. Das Kommunalreferat wird gebeten, die Räumlichkeiten in der Stösserstraße 
4 dem Träger mittels einer Überlassungsvereinbarung zur Erfüllung der mit 
dem Stadtjugendamt vereinbarten Aufgaben unentgeltlich zu überlassen.

6. Nutzerbedingte Umbaukosten
Der im Vortrag der Referentin unter Ziffer 2.2 dargestellten einmaligen 
Finanzierung der nutzerbedingten Umbaukosten wird zugestimmt.
Die Bereitstellung der benötigen Haushaltsmittel erfolgt für das Jahr 2024 aus 
dem Budget des Sozialreferats (Innenauftrag 602900137, Sachkonto 682100).

7. Das Sozialreferat wird beauftragt, die einmalig in 2024 erforderlichen 
zahlungswirksamen Haushaltsmittel i. H. v. maximal 30.000 Euro dem 
Kommunalreferat im Rahmen des Nachtragshaushalts 2024 zur Verfügung zu 
stellen (Innenauftrag 602900137, Sachkonto 682100).

 
8. Mehrjahresinvestitionsprogramm

Die Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms ist wie folgt zu 
ändern:

 
MIP alt: nicht vorhanden
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MIP neu:
Maßnahmenbezeichnung, Maßnahmen-Nr. 0640.4132, Rangfolgen-Nr. 414
(Euro in 1.000)
 

Gruppier-
ung

Gesamt-
kosten

Finanz
.

         
bis 
2022

Programmzeitraum 2023 bis 2027
(Euro in 1.000)

nachrichtlich

Summe 
2023 - 
2027

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
ff.

(940) 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0
Summe 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0
St. A. 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0

 
9. Zuschuss Familienzentrum Lichtblick Hasenbergl

Der im Vortrag der Referentin unter Ziffer 2.3 dargestellten einmaligen 
Finanzierung des Familienzentrums Lichtblick Hasenbergl im Jahr 2024 i. H. v. 
45.959 Euro wird zugestimmt.

 
Die Finanzierung erfolgt für das Jahr 2024 aus dem Budget des Sozialreferats 
(Innenauftrag 602900137, Sachkonto 682100).

10.Einmalige Ersteinrichtungskosten des Familienzentrums Lichtblick Hasenbergl
Der im Vortrag der Referentin unter Ziffer 2.4 dargestellten einmaligen 
Finanzierung der Ersteinrichtungskosten des Familienzentrums Lichtblick 
Hasenbergl in 2024
i. H. v. maximal 12.000 Euro wird zugestimmt.

 
11. Mehrjahresinvestitionsprogramm

Die Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms ist wie folgt zu 
ändern:

 
MIP alt: nicht vorhanden
 
MIP neu:
Familienzentrum Lichtblick Hasenbergl – Ersteinrichtungskosten, 
Investitionskostenzuschuss, Maßnahmen-Nr. 4680.7660, Rangfolgen-Nr. 2
(Euro in 1.000)
 

Gruppie-
rung

Gesamt-
kosten

Finanz
.

         
bis 
2022

Programmzeitraum 2023 bis 2027
(Euro in 1.000)

nachrichtlich

Summe 
2023 - 
2027

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
ff.

I (988) 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0
Summe 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0
St. A. 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0

  
12.Das Sozialreferat wird beauftragt, die im Haushaltsjahr 2024 einmalig 

(investiv) erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von maximal 12.000 Euro auf 
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der Finanzposition 4680.988.7660.9 aus den investiven Restmitteln der 
Finanzposition 4680.988.9330.7 zu finanzieren.

 
13.Das Sozialreferat wird beauftragt, die ab dem Haushaltsjahr 2025 

erforderlichen Mittel für die Anmietung und Zuschussausreichung zum 
Eckdatenbeschluss 2025 anzumelden.

14.Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
 
 


